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1. (1)Die Errichtung, die Anderung und das Repowering von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung oder Weiterleitung
von Energie aus erneuerbaren Quellen bedlrfen nach Mal3gabe dieses Gesetzes einer Bewilligung. Die
nachfolgenden Regelungen fur Bewilligungsverfahren erstrecken sich auf sdmtliche Verfahrensschritte, von der
Vollstandigkeitsbestatigung nach Abs. 4 bis zur abschlieenden behérdlichen Entscheidung.

2. (2)In die Dauer des Bewilligungsverfahrens sind folgende Zeitraume nicht einzurechnen:

1. 1.die Dauer des behérdlichen Verfahrens fur die Netzmodernisierung, um die erforderliche Netzstabilitat, -
sicherheit und -zuverlassigkeit sicherzustellen;

2. 2.die Zeit fur die Errichtung oder das Repowering der Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, ihrer
NetzanschlUsse und der damit verbundenen erforderlichen Netzinfrastrukturen;

3. 3.die Dauer von Gerichts- und Beschwerdeverfahren sowie alternativen Streitbeilegungsverfahren
einschlieBlich auBergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren.

3. (3)Der Antrag auf Bewilligung kann bei der Behorde elektronisch eingebracht werden und hat in Ergdnzung zu
§ 26 folgende zusatzliche Unterlagen zu umfassen:

1. 1.Bekanntgabe, ob sich in den Einreichunterlagen Geschafts- und Betriebsgeheimnisse befinden und falls ja,
welche;

2. 2.bei Antragen gemal3 8 30b Abs. 2 im Falle der Einspeisung elektrischer Energie in ein Verteilernetz der
Nachweis, dass die Kapazitat der Anlage die bestehende Kapazitat des Anschlusses an das Verteilernetz
nicht Gbersteigt.

4. (4)Ist der Antrag einschliel3lich Projektunterlagen vollstandig, hat die Behdrde dies in Beschleunigungsgebieten im
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fassung der Richtlinie (EU) 2023/2413 innerhalb von 30 Tagen ab
Antragstellung, aul3erhalb von Beschleunigungsgebieten innerhalb von 45 Tagen ab Antragstellung, zu
bestatigen. Ist der Antrag unvollstdndig oder fehlen Unterlagen, hat die Behérde gemal3 § 13 Abs. 3 AVG
unverzlglich, jedenfalls jedoch innerhalb der im ersten Satz genannten Fristen, die Erganzung oder Verbesserung
der Projektunterlagen aufzutragen. Ergibt sich erst im Zuge des Bewilligungsverfahrens, dass der Antrag
unvollstandig ist oder Unterlagen fehlen, hat die Behorde unverzlglich die Ergdnzung oder Verbesserung der
Projektunterlagen aufzutragen.

5. (5)Ist im Bewilligungsverfahren eine Interessenabwagung nach§ 17 Abs. 5,8 18 Abs. 5, § 19 Abs. 6, § 28 oder im
Zusammenhang mit Landschaftsschutzgebieten nach § 27 Abs. 3 durchzufihren, so ist bis zum Erreichen der
Klimaneutralitat fUr die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung bzw. Speicherung von Energie aus
erneuerbaren Quellen und den Anschluss solcher Anlagen an das Netz sowie fur die Errichtung und den Betrieb
des betreffenden Netzes ein Uberragendes 6ffentliches Interesse gegeben und davon auszugehen, dass diese
Anlagen der 6ffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen.

6. (6)Auf Anlagen, die aufgrund des geplanten Standortes, der Anlagenart oder technischer Eigenschaften
schwerwiegende Beeintrachtigungen geschitzter Arten gemalR § 17, § 18 oder § 19 sowie jener nattirlichen
Lebensrdume und Arten hervorrufen wiirden, die als Schutzguter eines Natura 2000-Gebietes betroffen sind, ist
Abs. 5 nicht anzuwenden, wobei die Prioritdten des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans zu
berucksichtigen sind. Die Nichtanwendung des Abs. 5 ist im Bescheid zu begriinden und sind die Griinde der
Europaischen Kommission zur Kenntnis zu bringen. Diese Bescheide sind der Landesregierung zu Ubermitteln.

7. (7)Sind in Verfahren nach § 28 weitere Bewilligungen nach landesrechtlichen Vorschriften erforderlich und
werden diese unter einem beantragt, hat die Behorde die in ihren Zustandigkeitsbereich fallenden Verfahren zu
verbinden bzw. mit den von einer anderen Behorde geflihrten Verfahren zu koordinieren.

8. (8)Samtliche Bescheide betreffend Errichtung, Anderung oder Repowering von Anlagen zur Erzeugung,
Speicherung oder Weiterleitung von Energie aus erneuerbaren Quellen sind der Offentlichkeit zuganglich zu
machen, wobei der Schutz von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Vertraulichkeit
personenbezogener Daten zu wahren sind.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 48/2025

In Kraft seit 10.07.2025 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/30b
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/stnschg_2017/paragraf/28
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=48/2025&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 30a StNSchG 2017
	StNSchG 2017 - Steiermärkisches Naturschutzgesetz 2017 – StNSchG 2017


